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Weltweit verschmelzen Märkte und Kul-
turen im Zuge internationaler Arbeitstei-
lung und Globalisierung. Daraus ergeben 
sich interessante wirtschaftliche Mög-
lichkeiten für Schweizer KMU. Doch Vor-
sicht, das internationale Business-Parkett 
ist glatt.

Internationalisierung 

Längst sind KMU nicht mehr ausschliess-
lich lokal verankert. Bei einem stagnie-
renden Heimmarkt wächst die internati-
onale Ausrichtung des nationalen Mittel-
stands von Jahr zu Jahr. Die Öffnung des 
Zugangs zu den EU-Märkten und inter-
nationale Abkommen unterstützen die 
Expansionslust und locken Schweizer 
KMU in den Weltmarkt.Im Ausland 
durchzustarten, eröffnet wirtschaftliche 
Chancen, birgt aber auch Tücken. Wäh-
rend sich Unternehmen mit grösster 
Sorgfalt den betriebswirtschaftlichen, 
technischen, infrastrukturellen und fi-
nanziellen Dimensionen einer internati-
onalen Expansion widmen, bleibt die in-
terkulturelle Kompetenz der Geschäfts-
führer und Mitarbeiter oft auf der Stre-
cke. Dabei zählt diese nachweislich zu 
den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Denn: 

Internationale Begegnungen sind häufig 
delikat. Lassen sich sprachliche Hürden 
noch relativ einfach ausräumen, gilt das 
für die unterschiedlichen Wertesysteme, 
Verhaltensweisen, Kommunikationsstile 
und Entscheidungsfindungen der betei-

ligten Akteure weitaus weniger. Aus die-
sem Aufeinandertreffen verschiedener 
Kulturen können auf der persönlichen 
Ebene Irritationen, Missverständnisse 
und Zweifel entstehen, welche geschäft-
liche Beziehungen empfindlich belasten 
können.

Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz beruht we-
sentlich auf der persönlichen Fähigkeit 
zur Selbst-Sensibilisierung und -Refle-
xion. Jeder Mensch hat bewusste und un-
bewusste Verhaltensprogramme, Prägun-
gen oder Muster, die für das individuelle 
Denken und Handeln richtungsweisend 
sind. Sie kennzeichnen sich einerseits 
durch ein äusserlich sichtbares Verhalten 
und anderseits durch eine innere Haltung.
Kulturelle Barrieren und Missverständ-
nisse entstehen dadurch, dass Menschen 
unbekannte Kulturen durch die eigene 
«Brille» wahrnehmen, dass sie also das 
Fremde aus ihrem Weltbild heraus  
einordnen und hinterfragen. Dabei agie-
ren sie grösstenteils automatisch aus  
angeborenen, erlernten und erfahrenen 
Gewohnheiten heraus. Dieses Verhalten 
verleiht (uns) Sicherheit. 

 › Jolanda Steiner, Brigitte Kraus-Meier

Business Travel ll

Geschäftsreisen: Interkulturelle 
und juristische Aspekte
Auf Geschäftsreisen trifft man auf neue Menschen, andere Kulturen und unterschiedliche 

Verhaltensweisen. Für die Mitarbeitenden eine herausfordernde Tätigkeit. Der Arbeitgeber 

tut gut daran, seine Mitarbeiter auf Geschäftsreisen vorzubereiten. Ausserdem bringen  

Geschäftsreisen arbeitsrechtliche Fragestellungen zutage, die sich sonst kaum stellen. 

kurz & bündig

 › Kulturelle Barrieren und Missver-
ständnisse entstehen dadurch, 
dass Menschen unbekannte Kul-
turen durch die eigene «Brille» 
wahrnehmen, dass sie also das 
Fremde aus ihrem Weltbild her-
aus einordnen und hinterfragen.

 › Die Sensibilisierung und die Be-
sinnung auf die eigenen Werte, 
Ressourcen und Verhaltenswei-
sen ermöglichen es, eingefah-
rene Verhaltensmuster aufzubre-
chen und angemessene Erwar-
tungen an fremde Kulturen zu 
setzen.

 › Es ist grundsätzlich zulässig, in 
Bezug auf Geschäftsreisen eine 
vertragliche Regelung hinsicht-
lich Arbeitszeit zu treffen.

!

* Ab den meisten Schweizer Bahnhöfen nach Stuttgart, einfache Fahrt in der 1. Klasse, Billett gültig im gewählten Zug. Preis gültig für Onlinekauf. 
Angebot erhältlich vom 28. Mai bis 23. Juni 2013 für Reisen vom 1. Juni bis 31. August 2013. Vorverkauf bis 3 Tage vor Abreise. Kein Umtausch, 
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Perfekt vorbereitet 
im Zentrum landen.
Profi tieren Sie von unseren attraktiven 
Spezialpreisen für internationale 
Geschäftsreisen und nutzen Sie Ihre 
Reisezeit im Zug produktiv. 
Jetzt Billette online kaufen auf 
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Kulturelle Selbst-Sensibilisierung besteht 
darin, jenen kleinen Teil des bewusst ge-
steuerten Verhaltens durch vermehrte und 
vertiefte Reflexion «noch bewusster zu 
machen». Die Sensibilisierung und die Be-
sinnung auf die eigenen Werte, Ressour-
cen und Verhaltensweisen ermöglichen es  
eingefahrene Verhaltensmuster aufzubre-
chen und angemessene Erwartungen an 
fremde Kulturen zu setzen. Die Öffnung 
des eigenen Horizonts und die Be reit-
schaft, unvoreingenommen(er) auf Neues 
zuzugehen, tragen entscheidend zu einem 
souveränen Auftreten in fremden Kultu-
ren bei. Zugleich verhilft eine Selbst-Sen-
sibilisierung dazu, Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten rascher wahrzunehmen.

Dos and Don’ts: Beispiele

Guanxi – das ist das chinesische Zauber-
wort dafür, dass alles in einem Gegensei-

tigkeitsverhältnis steht. Der Mensch de-
finiert sich in China über sein soziales 
Umfeld und über seine Stellung in der Ge-
sellschaft. Ein kleines Geschenk in der 
Handtasche bereitzuhalten, ist empfeh-
lenswert. Denn sollte man jemanden um  
einen Gefallen bitten, ist es angebracht, 
ein Dankeschön als Wertschätzung zu 
überreichen. Ändert ein chinesischer Ge-
schäftspartner kurzfristig den Plan, ist es 
wichtig, nicht mit nein oder ja zu antwor-
ten, sondern Möglichkeiten aufzuzeigen 
und eine Lösung zu finden. Die Verhand-
lungen sind in allen asiatischen Ländern 
zäher und langwieriger als in Europa. 
Man sitzt Probleme aus und geht sie sel-
ten direkt an. Verhandlung ist ein Spiel 
mit Bluffs, Verzögerungen und Tricks. 
Beharrlichkeit und ständige Wiederho-
lung des eigenen Standpunkts sind ge-
fragt. Man darf klarmachen, dass man 
zum Abbruch bereit ist. Auch ein kontrol-

Literatur

In der Booklet-Reihe «the walker» zeigt 
die Expertin für interkulturelles Manage-
ment Jolanda Steiner auf, welchen Um-
gang Gesprächspartner in dem jeweiligen 
Land schätzen und auf welche Aspekte 
besondere Rücksicht zu nehmen ist. KMU 
wird kurz und kompakt der Einstieg in 
neue Kulturen erleichtert. www.cross-
cultural-engagement.com/thewalker.php
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lierter «Wutausbruch» gilt als erlaubte 
Verhandlungstaktik. Genervt zu wirken, 
ist hingegen schlecht. Schon auffälliges 
Augenreiben oder stöhnendes Durchat-
men werden als Schwäche und Zeichen 
dafür gewertet, dass man bald Fehler ma-
chen wird. 

Anders in der Schweiz und Deutschland: 
Kunden in der Schweiz fühlen sich schnell 
bevormundet, wenn sie nicht aktiv in den 
Lösungsprozess eingebunden werden. In 

Deutschland wird wiederum viel Wert 
auf Status und Prestige gelegt. Eine An-
reise zum Business Meeting mit den ÖV 
kann auf Unverständnis stossen, ebenso 
ein zu rasches Duzen der Meeting-Teil-
nehmer.

Arbeitsrechtliche Aspekte

Geschäftsreisen sind spannende und he-
rausfordernde Tätigkeiten. Dabei stellen 
sich immer mal wieder Fragen, was und 

in welchem Umfang denn nun bezahlt sei. 
Wenn Mitarbeitende wegen einer Ge-
schäftsreise früher aus dem Haus müssen 
oder deswegen viel später nach Hause  
zurückkehren oder in einem Hotel über-
nachten müssen, fragt sich, was als Ar-
beitszeit gilt und was nicht.Im Obliga-
tionenrecht finden sich keine Regelungen 
betreffend Arbeitszeit oder Arbeitsweg. 
Somit gibt es hierzu im Obligationenrecht 
auch keine zwingenden Normen, die zu 
beachten sind. Es ist daher grundsätzlich 
zulässig, eine vertragliche Regelung hin-
sichtlich Arbeitszeit zu treffen. Die Ver-
ordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV1) 
dagegen definiert rudimentär, was Ar-
beitszeit ist:

 › Gemäss Art. 13 I ArGV1 ist Arbeitszeit, 
wenn sich der Arbeitnehmende dem 
Arbeitgeber zur Verfügung zu halten 
hat. Arbeitsweg, so diese Bestimmung 
weiter, gilt grundsätzlich nicht als Ar-
beitszeit.   

 › Art. 13 II ArGV1 regelt, dass bei Arbeit 
ausserhalb des Arbeitsortes die Weg-
zeit in dem Masse als Arbeitszeit anzu-
rechnen ist, in welchem sie über den or-
dentlichen Arbeitsweg hinausgeht. 

Erfolgsfaktoren für interkulturelle Geschäftsbeziehungen 

1. Stetige Selbstreflexion der eigenen Ver-
haltensweisen und Erwartungen schafft 
das Bewusstsein für die eigenen kulturellen 
Prägungen. Auf dieser Grundlage ist eine 
offene, unvoreingenommene Auseinan-
dersetzung mit fremden Kulturen möglich.

2. Pauschalisierte Zuweisungen als Reakti-
on auf unangenehme Erlebnisse sind nicht 
zielführend. Vielmehr sollte man Antwor-
ten auf folgende Fragen suchen: Was ge-
nau ist es denn, was mich stört? Was inter-
pretiere ich negativ? In welchem Umfeld 

bewege ich mich? Wie gehen die Einhei-
mischen mit einer solchen Situation um? 
Kann ich diese Situation auch anders inter-
pretieren? Es geht also um eine Betrach-
tung aus verschiedenen Blickwinkeln. 

3. Nimmt man sich selber zurück und ver-
sucht, sein Gegenüber zu verstehen, kön-
nen Absichten und Zusammenhänge bes-
ser analysiert und erkannt werden. Dies 
wiederum erlaubt es, in situativ geeigne-
ter Weise zu reagieren.
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Porträt 

Jolanda Steiner
Personalmanagement

Jolanda Steiner ist Inhaberin der PPM GmbH in Küsnacht 
ZH und übernimmt das operative Tagesgeschäft auf Per-
sonalleitungs- oder Personalbereichsleitungsebene von 
national oder international ausgerichteten Unterneh-
men. Sie ist Expertin für interkulturelles Management. 

Zugleich ist sie Autorin und Herausgeberin der englischsprachigen «Booklet»-
Reihe «the walker», die mit kompakter Information und praktischen Tipps über 
die Länder Schweiz, Deutschland, Indien und China all jenen behilflich sein will, 
die sich dort fremd fühlen. Sie ist Repräsentationspartnerin der Firma ICUnet AG 
und «Preferred»-Partnerin für interkulturelles Management des Personalma-
nagement-Netzwerks hr4hr.ch.

Brigitte Kraus-Meier 
lic. iur., Inhaberin 

Brigitte Kraus ist Inhaberin der Agentur Konzis in Zürich. 
Die Agentur vereint Arbeitsrecht und Kommunikation 
und wendet sich an Unternehmen für die aktive juristi-
sche und kommunikative Begleitung bei Veränderungs-
prozessen mit personalrechtlichen Folgen. Brigitte Kraus 

ist Juristin und ausgebildete Fachperson in Unternehmenskommunikation. Sie 
ist Preferred-Partnerin für Arbeitsrecht und Kommunikation des Personalma-
nagement-Netzwerks hr4hr.ch.

Kontakt

steiner@personalprojekte.ch
www.personalprojekte.ch
info@konzis.ch
www.konzis.ch

 › Bei angeordneter Weiterbildung, so 
Art. 13 IV ArGV1, stellt die aufgewen-
dete Ausbildungszeit ebenfalls Arbeits-
zeit dar. 

Nicht geregelt wird der Fall desjenigen 
Mitarbeiters, der keinen festen Arbeitsort 
hat. Hier sind vertragliche Regelungen zu 
treffen. Darauf hinzuweisen ist ferner, 
dass das Arbeitsgesetz nur innerhalb der 
Schweiz gilt. Bei Einsätzen im Ausland 
gilt das Arbeitsgesetz nicht und es ist eine 
vertragliche Regelung zu finden. Es sollte 
also unbedingt in einem Personalregle-
ment oder einem Spezialreglement defi-
niert werden, wie die Zeit bei Geschäfts-
reisen zu erfassen ist. 

Oft findet sich die Regelung, dass die 
durchschnittliche Tagesarbeitszeit gutge-
schrieben wird. Eine durchaus taugliche 
Lösung, auch wenn diese im Einzelfall 
vielleicht anders gehandhabt werden 
sollte. Für all jene Mitarbeitenden, die 
keine Arbeitszeit erfassen und gemäss 
Vertrauensarbeitszeit arbeiten, stellt sich 
denn die Frage gar nicht. Hier kann davon 
ausgegangen werden, dass sich diese Mit-
arbeitenden die entsprechenden Kom-
pensationszeiten selber genehmigen. 

Spesen 

Dem Mitarbeiter müssen alle Auslagen, 
die ihm im Zusammenhang mit der Aus-
übung seiner Arbeitstätigkeit entstanden 
sind, vergütet werden. Welche Hotel-
klasse gebucht werden darf und ob im Zug 
erste oder zweite Klasse gefahren wird, 
oder welche Tarife bei Flugreisen zu bu-
chen sind, all diese Dinge sind meistens re-
glementarisch festgelegt. Mitarbeitende, 
die viel unterwegs sind, unabhängig da-
von, ob im Inland oder im Ausland, haben 
oft eine Spesenpauschale. Doch auch hier-
bei können Unklarheiten aufkommen. 

So stellt sich beispielsweise die Frage, ob 
diese Pauschale auch bei Krankheit oder 
bei einer allfälligen Freistellung zu bezah-
len ist. Dabei kommt es darauf an, ob es 
echter Auslagenersatz oder Lohnbestand-
teil darstellt. Im ersten Fall muss die Pau-

schale grundsätzlich nicht bezahlt wer-
den, im zweiten Fall allerdings schon. 
Hier lohnt es sich, dies vorgängig vertrag-
lich zu definieren. 

Informationspflicht

Von den Kostenfolgen einer Geschäfts-
reise abgesehen, ist der Arbeitgeber auch 
juristisch verpflichtet, die Mitarbeiten-
den, die er in ferne Länder schickt, ent-
sprechend über Risiken zu informieren 

und zu schulen. Dies ergibt sich aus der 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegen-
über dem Arbeitnehmer, die selbstver-
ständlich über die Landesgrenzen hinweg 
Bestand hat. Mitarbeiter auf einen bevor-
stehenden Auslandeinsatz zu schulen,  
ist also mehr als «nur» eine moralische 
Pflicht. Reist der Mitarbeiter in politisch 
angespannte Länder oder in Krisenregio-
nen, sollte er auch schriftlich über die  
Risiken und das angezeigte Verhalten  
informiert sein. «


